SUL

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

FAQ - Lohnbuchhaltung

Antworten auf die brennendsten Fragen - von Urlaubszuschuss bis Verpflegungsmehraufwand

1. Was ist beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu beachten?

. Was sind steuerpflichtige Sachbeziige?

. Wie sind die wichtigsten Sachbeziige zu bewerten?

2
3
4. Gibt es auch steuerbefreite Beziige?
5

. Wie berechnet man die Verpflegungsmehraufwendungen (Tagegelder) und die Ubernach-

tungskosten bei Inlandsreisen?

6. Wie berechnet man die Verpflegungsmehraufwendungen und die Ubernachtungskosten bei

Auslandsreisen?

7. Bis wann spdtestens muss ich einen neuen Mitarbeiter zur Sozialversicherung anmelden?

Was ist beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu beachten?

Urlaubs- und Weihnachtsgelder sind lohnsteuerpflichtig. Da sie nicht regelmagig ausgezahlt
werden, sind diese Sonderzahlungen als sonstige Beziige zu behandeln. Anders als beim laufen-
den Arbeitslohn darf die abzufiihrende Lohnsteuer nicht der amtlichen Monatslohnsteuer-
Tabelle entnommen werden, weil die Lohnsteuertabelle fiir Beziige gilt, die monatlich wieder-
kehren. Eine Steuerberechnung nach der allgemeinen Lohnsteuertabelle wiirde z. B. bei einem
Weihnachtsgeld von € 1.000,00 den ,,fiktiven Jahreslohn um € 12.000,00 erhéhen und damit

wiirde eine deutlich hohere Belastung entstehen.

Einmalzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden daher dem voraussichtlichen Jah-
resarbeitslohn hinzugerechnet und die Lohnsteuer fiir den Jahresarbeitslohn wird jeweils mit
und ohne die sonstigen Beziige aus der Jahreslohnsteuer-Tabelle berechnet. Die Differenz dar-

aus ist die auf das Urlaubs-/Weihnachtsgeld entfallende Lohnsteuer.

Auf3erdem ist zwischen rentenversicherungspflichtigen und sonstigen Arbeitnehmern zu
unterscheiden. Fiir rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer gilt die allgemeine Jahres-

lohnsteuer-Tabelle, fiir die sonstigen Arbeitnehmer die besondere Jahreslohnsteuer-Tabelle.
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Was sind steuerpflichtige Sachbezlige?

Die Entlohnung einer Arbeitnehmerin bzw. eines Arbeitnehmers besteht normalerweise in

Geldleistungen. Daneben kann sie auch (teilweise) in Form von Sachleistungen erfolgen.

Sachbeziige unterliegen wie Geldleistungen der Lohnsteuer. Die Bemessung der Sachbeziige

erfolgt in Geld. Fiir die Bewertung ist zu unterscheiden zwischen:

Einzelbewertung,
Bewertung nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung,

Durchschnittsbewertung.

Die Einzelbewertung kommt dann zum Zug, wenn es sich nicht um die Bewertung eines Kfz
handelt, das die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung
iberldsst, und auch nicht die Sozialversicherungsentgeltverordnung und die Durchschnittsbe-

wertung Anwendung finden.

Bei der Einzelbewertung sind die Sachbeziige einzeln und mit dem iiblichen Endpreis (vermin-
dert um iibliche Preisnachldsse) am Verbrauchsort zu bewerten. Dies ist jener Preis, der im all-
gemeinen Geschaftsverkehr von Endverbrauchern in der Mehrzahl der Verkaufsfdlle am Abga-
beort fiir gleichartige Waren oder Dienstleistungen tatsdchlich gezahlt wird. Dazu gehoren auch

die Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile.

Fiir die Berechnung des lohnsteuerpflichtigen Sachbezugs fiir Verpflegung, Unterkunft, Woh-
nung gelten sowohl fiir die Bemessung der Lohnsteuer als auch fiir die Sozialversicherung die

Werte aus der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV).

Sachbeziige, die der Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhadltnisses erhalt, sind bis zu
einem Betrag von € 1.080,00 im Jahr steuerfrei (§ 8 Abs. 3 Satz 2 EStG). Unter den Rabattfreibe-
trag fallen Waren oder Dienstleistungen, die der Arbeitgeber nicht iberwiegend fiir den Bedarf
seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht hat und die nicht pauschal versteuert

werden.
Fiir Sachbeziige gilt im Einzelnen:

Aufmerksamkeiten: Nach R 19.6 Abs. 1 LStR 2023 zdhlen Sachleistungen des Arbeitgebers, die
auch im gesellschaftlichen Verkehr iiblicherweise ausgetauscht werden und zu keiner ins
Gewicht fallenden Bereicherung der Arbeitnehmer fithren (Aufmerksamkeiten), bis zu einem

Wert von € 60,00 nicht als steuerpflichtiger Arbeitslohn. Gleiches gilt fiir Getranke und



Genussmittel, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich
oder teilentgeltlich zur Verfiigung stellt (R 19.6. Abs. 2 Satz 1 LStR 2023) als auch fiir Geschenke
bei Betriebsveranstaltungen (R 19.5. Abs. 6 Satz 3 LStR 2023).

Sachgutscheine: Erhalt die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer Sachgutscheine, zahlen
diese nur dann nicht zu den Einnahmen in Geld , wenn die Gutscheine, ,,zum Bezug von Waren
oder Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins berechtigen*, (§ 8 Abs. 1 Satz 3 EStG).
Auflerdem miissen die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfiillt sein. Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber sollten bei der Ausgabe von Gutscheinen darauf achten, dass diese

genau der gesetzlichen Definition entsprechen.

Nach R 8.1. Abs. 2 Satz 4 LStR 2023 ist bei Sachgutscheinen der Bewertungsabschlag von vier
Prozent nicht vorzunehmen, ,,wenn als Endpreis der giinstigste Preis am Markt angesetzt, ein
Sachbezug durch eine (zweckgebundene) Geldleistung des Arbeitgebers verwirklicht oder ein

Warengutschein mit Betragsangabe hingegeben wird“.

Wie sind die wichtigsten Sachbezuige zu bewerten?

Dienstwagen

Besteht fiir die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer die Moglichkeit, ein arbeitgebereigenes
Kraftfahrzeug fiir Privatfahrten (dazu zdhlen auch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitss-
tatte) zu benutzen, ist der Nutzungsvorteil monatlich pauschal mit einem Prozent des Brutto-
listenpreises zuziiglich der werksseitig im Zeitpunkt der Erstzulassung eingebauten Sonder-
ausstattungen zu bewerten (1-%-Methode). Fiir Hybridelektrofahrzeuge sind ein Prozent aus
dem halftigen Bruttolistenpreis, fiir Elektrofahrzeuge ein Prozent aus einem Viertel des Brutto-

listenpreises zugrunde zu legen.

Kann der Wagen auch fiir Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstdtte genutzt werden, erhoht
sich dieser Wert monatlich um 0,03 % des Listenpreises (bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen

um 0,015 %) fiir jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte.

Betriebliche Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgerate

Die private Nutzung betrieblicher Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgerdte sowie
deren Zubehor durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer ist unabhangig vom Verhalt-

nis der beruflichen zur privaten Nutzung steuerfrei. Dies gilt auch fiir sonstige Grundgebiihren



oder laufende Kosten, wie z. B. Verbindungsentgelte usw., die die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit-

geber tragt (R 3.45 LStR 2023).

Parkplatz

Die Bereitstellung betriebseigener Parkpldtze ist angesichts eines fehlenden Entlohnungscha-

rakters kein steuerpflichtiger Sachbezug.

Freie oder verbilligte Mahlzeiten

Freie oder verbilligte Mahlzeiten stellen ebenfalls einen Sachbezug dar. Werden die Mahlzeiten
durch eine von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber selbst betriebene Kantine, Gaststdtte
oder vergleichbare Einrichtung abgegeben, ist der lohnsteuerpflichtige geldwerte Vorteil nach
dem amtlichen Sachbezugswert der Sozialversicherungsentgeltverordnung zu bewerten. Das-
selbe gilt, wenn Arbeitnehmern Mahlzeiten in fremden Gaststdtten oder vergleichbaren Ein-
richtungen gereicht werden, mit denen der Arbeitgeber vertragliche Vereinbarungen getroffen

hat (Barzuschiisse oder andere Leistungen).
Die Sachbezugswerte fiir Mahlzeiten im Kalenderjahr 2025 betragen

1. fiir ein Mittag- oder Abendessen € 4,40

2. fiir ein Friihstiick € 2,30

Unterschreitet der vom Arbeitnehmer fiir eine Mahlzeit gezahlte Preis (einschlie3lich Umsatz-
steuer) den mafgebenden amtlichen Sachbezugswert, ist insoweit ein geldwerter Vorteil als

Arbeitslohn zu erfassen.

Erteilt der Arbeitgeber Essenmarken (Essensgutscheine, Restaurantschecks), die bei der Abgabe

einer Mahlzeit in Zahlung genommen werden, gilt nach R 8.1 Abs. 7 der LStR 2023 Folgendes:

Es ist nicht die Essenmarke mit ihrem Verrechnungswert, sondern die Mahlzeit mit dem maf3-

gebenden Sachbezugswert zu bewerten,

wenn tatsachlich eine Mahlzeit abgegeben wird,
fiir deren Zahlung ausschliefllich eine Essenmarke tdglich zuldssig ist,
wenn der Verrechnungswert der Essenmarke den amtlichen Sachbezugswert einer Mit-
tagsmahlzeit um nicht mehr als € 3,10 tibersteigt,

die Essenmarke nicht an Arbeitnehmer ausgegeben wurden, die eine Dienstreise ausfiihren

oder eine Einsatzwechseltatigkeit oder Auswartstatigkeit ausiiben.



Entsteht beim Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil, weil er seine Mahlzeit unentgeltlich erhalt
oder er fiir seine Mahlzeiten nur einen Betrag zahlt, der unter dem amtlichen Sachbezugswert
nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung liegt, kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer

pauschalieren, vorausgesetzt die Mahlzeiten sind nicht als Lohnbestandteile vereinbart.

Fiir die Pauschalbesteuerung des geldwerten Vorteils gilt ein Steuersatz von 25 % (8 40 Abs 2

EStG).

Gehaltsvorschusse und Arbeitgeberdarlehen

Gehaltsvorschiisse stellen eine Vorauszahlung auf den Arbeitslohn dar. Vorschusszahlungen
unterliegen im Zeitpunkt der Zahlung der Lohnsteuer. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn der
Vorschuss als Abschlagszahlung gilt und die Ausnahmeregelung des § 39b Abs. 5 EStG zur

Anwendung kommt.

In diesem Fall ist die Vorschusszahlung bei der endgiiltigen Lohnabrechnung der Besteuerung
zu unterwerfen und entsprechend Lohnsteuer abzufiihren. Die Vorschusszahlung gilt zwar als
zinsloses Arbeitgeberdarlehen, der Zinsvorteil wiirde Arbeitslohn darstellen (siehe unten). Es
gilt hier allerdings die fiir Sachbeziige allgemein geltende Freigrenze von € 50,00 pro Kalender-

monat (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EstG).
Das Arbeitgeberdarlehen selbst fiihrt nicht zu einem Arbeitslohn.

Gewahrt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber bzw. in seinem Auftrag ein Dritter der Arbeit-
nehmerin bzw. dem Arbeitnehmer ein zinsverbilligtes Darlehen, erhdlt der Arbeitnehmer Zins-
vorteile. Wie diese Zinsvorteile als Sachbeziige zu versteuern sind, regelt das Bundesministeri-
um der Finanzen in dem Schreiben vom 19.5.2015 - IVC 5 - S 2334/07/0009. Die Regelungen fiir
sonstige Sachbeziige (verbilligte Waren usw.) gelten danach auch fiir den Bereich der Arbeitge-

berdarlehen.

Fiir die Ermittlung des Zinsvorteils ist nach dem BMF-Schreiben zu unterscheiden zwischen
einer Bewertung nach Maf3gabe der fiir Sachbeziige geltenden Vorschriften und einer Bewer-
tung nach Maf3gabe der fiir Personalrabatte geltenden Vorschriften. In der Praxis kommt es also
darauf an, ob ein sonstiger Arbeitnehmer ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen erhadlt oder
ein Bankangestellter unter Beriicksichtigung des Rabatt-Freibetrags von € 1.080,00. Ein Zins-
vorteil ist als solcher nur dann zu versteuern, wenn die Summe der noch nicht getilgten Darle-
hen am Ende des Lohnzahlungszeitraums € 2.600,00 iibersteigt. Die Besteuerung kann entwe-

der iiber den Lohnsteuerabzug oder pauschal erfolgen.



Nicht als steuerpflichtiges Arbeitgeberdarlehen wertet die Finanzverwaltung insbesondere Rei-
sekostenvorschiisse, vorschiissig gezahlte Auslagenersatzleistungen, Lohnabschldge und

Lohnvorschiisse.

Beispiel (BMF-Schreiben vom 19.5.2015 a.a.0. Rz 13.):

Ein Arbeitnehmer erhdlt im Mdrz 2015 ein Arbeitgeberdarlehen von € 30.000,00 zu einem
Effektivzinssatz von 2 % jahrlich (Laufzeit 4 Jahre mit monatlicher Tilgungsverrechnung und
monatlicher Falligkeit der Zinsen). Der bei Vertragsabschluss im Mdrz 2015 von der Deutschen
Bundesbank fiir Konsumentenkredite mit anfanglicher Zinsbindung von iiber einem Jahr bis zu

fiinf Jahren veroffentlichte Effektivzinssatz (Erhebungszeitraum Januar 2015) betragt 4,71 %.

Nach Abzug des pauschalen Abschlags von 4 % ergibt sich ein Ma3stabszinssatz von 4,52 %
(Ansatz von zwei Dezimalstellen — ohne Rundung). Die Zinsverbilligung betrdgt somit 2,52 %
(4,52 % abziiglich 2 %). Danach ergibt sich im Madrz 2015 ein Zinsvorteil von € 63,00 (2,52 %
von € 30.000,00 x 1/12). Dieser Vorteil ist — da die 44 €- (ab 2022: € 50,00) Freigrenze iiber-
schritten ist — lohnsteuerpflichtig. Der Zinsvorteil ist jeweils bei Tilgung des Arbeitgeberdarle-

hens fiir die Restschuld neu zu ermitteln.

Sozialversicherungsrechtlich besteht Beitragsfreiheit, wenn der geldwerte Vorteil aus dem
zinsverbilligten oder zinslosen Darlehen monatlich nicht mehr als € 50,00 betragt (Sachbe-

zugsfreigrenze nach § 8 Abs. 2 EStG, § 1 SVEV).

Gibt es auch steuerbefreite Bezlige?

Bestimmte Geld- oder Sachbeziige sind vom Gesetz ausdriicklich von der Steuerpflicht ausge-

nommen. Bei der Arbeitgeberin bzw. beim Arbeitgeber bleiben diese Beziige Betriebsausgaben.

Die wichtigsten lohnsteuerbefreiten Beziige sind:

Reisevergiitungen (Fahrtkostenvergiitungen, Kilometergelder), Verpflegungsmehraufwen-
dungen, Ubernachtungskosten, die aus Anlass einer Dienstreise gezahlt werden.
Aufmerksamkeiten anldsslich eines besonderen personlichen Ereignisses bis zu einem Wert
von € 60,00.

Ferner steuerbefreit sind vom Arbeitgeber unentgeltlich {iberlassene typische Berufsklei-
dung, wie z. B. Uniformen oder Arbeitsschutzausriistungen wie arztlich verordnete Sehhil-
fen bei Bildschirmarbeit. AuRerdem sind Sachbeziige bis zu einem Wert von nicht mehr als

€ 50,00 pro Kalendermonat steuerfrei (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG).



Wie berechnet man die Verpflegungsmehraufwendungen (Tagegelder)
und die Ubernachtungskosten bei Inlandsreisen?

Verpflegungsmehraufwendungen (alte Regelung): Der Hohe nach ist der Verpflegungsmehr-
aufwand mit dem Pauschbetrag beschrdnkt. Der Einzelnachweis der Kosten berechtigt nicht

zum Abzug hoherer Betrage.

Die Pauschbetrage fiir Verpflegungsmehraufwendungen betragen fiir den VZ 2025(8§ 9 Abs. 4a
EStG)

bei eintagigen Auswartstatigkeiten und einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden: €
14,00
bei mehrtdgiger Auswartstatigkeit:

am An- und Abreisetag (ohne Mindestabwesenheit): je € 14,00

Zwischentag (24 Stunden Abwesenheit): € 28,00
Beispiel:

Reise von Montag 8 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr:

Beispiel Berechnung Dienstreise

Montag € 14,00
Dienstag €28,00
Mittwoch € 14,00
Insgesamt € 56,00

Ubernachtungskosten: Als Ubernachtungskosten gelten die tatsichlichen Aufwendungen, die
der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer fiir die personliche Inanspruchnahme einer Unter-
kunft zur Ubernachtung entstehen. Die Ubernachtungskosten sind grundsitzlich im Einzelnen
nachzuweisen. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat jedoch das Wahlrecht, entweder die
tatsachlichen Kosten aufgrund des Einzelnachweises anhand geeigneter Belege oder

den Pauschbetrag von € 20,00 zu erstatten (R 9.7 Abs.3 Satz 1 LStR 2023).



Wie berechnet man die Verpflegungsmehraufwendungen und die
Ubernachtungskosten bei Auslandsreisen?

Verpflegungsmehraufwendungen: Bei Auslandsreisen kann die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit-
geber Verpflegungsmehraufwendungspauschalen steuerfrei erstatten, die von Land zu Land
unterschiedlich sind. Es kdnnen bei den Verpflegungsmehraufwendungen im Unterschied zu
den Ubernachtungskosten nur diese Pauschbetrige geltend gemacht werden. Der Einzelnach-
weis hoherer Kosten fiir steuerliche Zwecke fithrt nicht zu einer lohnsteuerfreien Erstattung
hoherer Betrdge (vgl. § 3 Nr. 16 EStG). Die Verpflegungspauschalen fiir Auslandsreisen 2025
(Auslandstagegelder) sind verdffentlicht im BMF-Schreiben vom 2.12.2024IVC5 - S

2353/19/10010 :006. Siehe auch Modul: Reisekostensatze.

Ubernachtungskosten: Bei Auslandsreisen konnen die tatsichlichen Aufwendungen vom
Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden, die dem Arbeitnehmer fiir die personliche Inanspruch-
nahme einer Unterkunft im Ausland zur Ubernachtung entstehen. Die Ubernachtungskosten

sind grundsatzlich im Einzelnen nachzuweisen.

Der Arbeitgeber hat das Wahlrecht, entweder die tatsachlichen Kosten aufgrund des Einzel -
nachweises geeigneter Belege oder die Auslandspauschbetrdge, die von Land zu Land unter-
schiedlich sind, zu erstatten. Die Ubernachtungskostenpauschalen 2025 sind im BMF-Schrei-

ben vom 2.12.2024, a.a.0, veroffentlicht.

Gemischte Reise

Werden an einem Kalendertag Auswartstdtigkeiten im In- und Ausland durchgefiihrt, ist fiir
diesen Tag das entsprechende Auslandstagegeld mafigebend, selbst dann, wenn die iiberwie-
gende Zeit im Inland verbracht wird (R 9.6 Abs 3 Satz 3 LStR 2023). Bei Flugreisen gilt ein Staat
in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet; Zwischenlandungen bleiben

unberiicksichtigt, es sei denn, dass durch sie Ubernachtungen notwendig werden.

Bis wann spatestens muss ich einen neuen Mitarbeiter zur
Sozialversicherung anmelden?

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind grundsatzlich bei Beschaftigungsbeginn mit der
ersten folgenden Entgeltabrechnung spatestens innerhalb von 6 Wochen nach dem Eintritt bei

der Krankenkasse anzumelden, der der Mitarbeiter angehort bzw. die er gewahlt hat.



Abweichend hiervon sind in bestimmten Branchen Anmeldungen zwingend spatestens bei

Beschdftigungsaufnahme vorzunehmen (Sofortmeldungen). Dies gilt fiir folgende Branchen:

Baugewerbe,

Gaststatten- und Beherbergungsgewerbe,

Personenbeférderungsgewerbe,

Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe,
Schaustellergewerbe,

Unternehmen der Forstwirtschaft,

Gebdudereinigungsgewerbe,

Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen,

Fleischwirtschaft.

Ein Verstof} gegen die Meldepflicht kann mit einer Geldbuf3e von bis zu € 25.000,00 geahndet

werden.

Eine Anmeldung bei der zustandigen Krankenkasse ist vorzunehmen, unabhdngig davon, ob der
Beschaftigte in allen Zweigen der Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten- oder

Arbeitslosenversicherung) oder nur in einem davon versicherungspflichtig ist.
Bei Anmeldung eines neuen Mitarbeiters sind folgende Angaben zu machen:

Name (Familienname),

Vorname (Rufname),

ggf. Namensvorsatz und Namenszusdtze,

Titel,

Strafle und Hausnummer,

PLZ und Wohnort,

Land,

Beginn der Beschaftigung,

Versicherungsnummer (aus dem Sozialversicherungsausweis),
Personalnummer (welche dem neuen Mitarbeiter vergeben wurde)

Grund der Abgabe der Meldung (Neuanmeldung).
Stand: 1. Januar 2025

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit

und Richtigkeit der dargestellten Informationen iibernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir



Thnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fiir eine personliche Beratung

zur Verfiigung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf IThrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewlnschten Bereich auf unserer Homepage.




	FAQ – Lohnbuchhaltung
	Was ist beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu beachten?
	Was sind steuerpflichtige Sachbezüge?
	Wie sind die wichtigsten Sachbezüge zu bewerten?
	Dienstwagen
	Betriebliche Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte
	Parkplatz
	Freie oder verbilligte Mahlzeiten
	Gehaltsvorschüsse und Arbeitgeberdarlehen
	Beispiel (BMF-Schreiben vom 19.5.2015 a.a.O. Rz 13.):


	Gibt es auch steuerbefreite Bezüge?
	Die wichtigsten lohnsteuerbefreiten Bezüge sind:

	Wie berechnet man die Verpflegungsmehraufwendungen (Tagegelder) und die Übernachtungskosten bei Inlandsreisen?
	Beispiel:

	Wie berechnet man die Verpflegungsmehraufwendungen und die Übernachtungskosten bei Auslandsreisen?
	Gemischte Reise

	Bis wann spätestens muss ich einen neuen Mitarbeiter zur Sozialversicherung anmelden?
	Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite



